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RS OGH 1977/2/6 4Ob302/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1977

Norm

UWG §1 C2

UWG §10

Rechtssatz

Es soll nicht der Geschäftsherr des Begünstigten, sondern der Mitbewerber des Begünstigenden und der Kunden

dadurch geschützt werden, daß der Begünstigte nicht dazu verleitet wird, die Kunden nicht mehr objektiv und

sachbezogen zu beraten, weil er sich dabei aus Gründen, welche die Kunde nicht erwartet, von eigennützigen

Erwartungen leiten läßt.
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